
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Der Stadtbote 

AMTSBLATT DER STADT WUPPERTAL Nr. 9/2010 
HERAUSGEBER: DER OBERBÜRGERMEISTER 28. April 2010 

Inhaltsverzeichnis 
 Bekanntmachung der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal: 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 
 Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 Öffentliche Zustellungen 

Seite 
2 

5 
6 

Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 
http://wuppertal.de/bekanntmachungen. 

Der Stadtbote Nr. 9/2010 
                Seite 1



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bekanntmachung der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 

Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 

1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2008 

1. „Die Bilanz der Alten- und Altenpflegeheime zum 31.12.2008 wird in 
Aktiva und Passiva gleichlautend mit   37.387.892,16 € 
festgestellt. 

2. Der Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von  	 1.383.023,17 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Gewinn aus 
Vorjahren verrechnet. 

Der Rat der Stadt Wuppertal stellt den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 2008 der Alten- und Altenpflegeheime, wie oben aufgeführt, 
fest.“ 

2. Bestätigungsvermerk des Gemeindeprüfungsamtes 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer 
des Betriebes Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2008 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, 
bedient. 

Diese hat mit Datum vom 28.07.2009 den nachfolgend dargestellten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung, der Pflege-Buchführungsverordnung sowie den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Alten- und Altenpflegeheime 
der Stadt Wuppertal. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO 
NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Alten- und 
Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.  

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften 
sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Alten- und 
Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Krefeld, den 28. Juli 2009 

Herne, den 24. März 2010 
        Gemeindeprüfungsanstalt 
        Nordrhein-Westfalen
        Im  Auftrag  

Gebendorfer 
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3. Öffentliche Auslegung 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008 
liegen ab dem Tag der Veröffentlichung an 14 Tagen in der 
Zentralverwaltung der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, 
Vogelsangstr. 52, Zimmer 106, während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme aus. 

Wuppertal, den 14. April 2010 
        Alten- und Altenpflegeheime 
        der Stadt Wuppertal 
        gez. Renziehausen 
        Betriebsleiter  
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote 

Aufgebot vom Sparkassenbuch 

Nr. 3010601882 
Nr. 3412548681 
Nr. 3413129960 
Nr. 3010184111 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag 
der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 

Wuppertal, den 22.04.2010 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 

2. Kraftloserklärungen 

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 

Nr. 3414367247 
Nr. 3413927934 
Nr. 3413965488 
Nr. 3414514681 
Nr. 3414049118 
Nr. 3413926704 
Nr. 3010431421 
Nr. 3441034687 
Nr. 4247504691 
Nr. 3429534906 
Nr. 3010082794 

Wuppertal, den 22.04..2010 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 
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